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Notrufe und Bereitschaftsdienste
Notrufe:
Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:
Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:
Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111

Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77

Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730

Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern

Trinkwasser:	 0800 0725175

Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst

Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag 	 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 	 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 	 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 	 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kos-
tenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: 	 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Öffnungszeiten Apotheken
Rats-Apotheke in Bad Tennstedt
Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Montag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 	 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch* 	 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag** 	 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung!
* 	 Standesamt geschlossen
** 	Einwohnermeldeamt zusätzlich 13.30 – 18.00 Uhr
Kontakt:
036041/380-0
post@vg.badtennstedt.de (nur für allgemeine Anfragen)

Notrufe und Bereitschaftsdienste

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt
Schiedsperson: 	 Herr Norbert Liebelt
Telefon Nr.: 	 0172-35 03 98 9,
E-Mail: 	 schiedsstelle@vg.badtennstedt.de
	 oder über VG Bad Tennstedt,
Hauptamt Herr Fischer, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt
Telefon Nr.: 	 036041 – 38038
E-Mail: 	 Thomas.Fischer@vg.badtennstedt.de
Sprechstunden nach Terminvereinbarung

Notfalldienst für den Bereich Bad 
Tennstedt, Herbsleben
Montag, Dienstag, Donnerstag	16:00 - 18:00 Uhr
Gerade Kalenderwoche	 Ungerade Kalenderwoche
(18. KW) 30. April - 06. Mai 2018	 (17. KW) 23. - 29. April 2018
Mo: Dr. med. Kley	 Dipl. Med. Beylich
Tel. Nr. 036041-41031	 Tel. Nr. 036041-57033
Die: Dr. med. Arand	 Dipl. Med. Kämpf
Tel. Nr. 036041-57271	 Tel. Nr. 036041-56313
Do: Dipl. Med. Funke	 Dr. med. Klemmer
Tel. Nr. 036041-57094	 Tel. Nr. 036041-56267
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Neues aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Nichtamtlicher Teil

Neue Ausstellung im Rathaus mit Fotos von Norbert Franz

Bilder aus Bad Tennstedt und Umgebung

Zur Person: Norbert Franz (67) hat seinen Lebensmittelpunkt 
in Bad Langensalza. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in 
seinem Elternhaus in Großurleben. Von 1964/67 besuchte der 
gelernte Montagebauer die zehnklassige Polytechnische Ober-
schule in Bad Tennstedt.
Für die Geschichte und die Geschicke der Region habe er sich, 
wie er sagt, schon immer sehr interessiert. Sich intensiver damit 
auseinander zu setzen fehlte ihm früher oftmals die Zeit. Seit 
2005 betätigte er sich als Ortschronist in Tottleben, was allein 
schon eine zeitfüllende Aufgabe sei. Trotzdem will er es sich nicht 
nehmen lassen neben seiner jetzigen Tätigkeit als Hausmann 
auch noch anderen Interessen nachzugehen, da all diese Dinge 
das Leben ungemein bereichern. Sein Interesse gilt besonders der 
Naturfotografie. Er liebt spektakuläre Wettererscheinungen, ein-
drucksvolle Landschaften sowie historische Bauwerke und Archi-

tektur. Sogar Ruinen, sagt er, hätten ihren Charme. Doch besser 
wäre es, man ließe es erst gar nicht so weit kommen.
Seit April 2017 hat sich der Hobbyhistoriker und passionierte 
Freizeitfotograf über das Jahr hinweg immer wieder mal in Bad 
Tennstedt umgesehen, um, wie er sagt, für Privat ein paar schöne 
Bilder zu machen. Dabei sind mit Hilfe seiner kleinen Digital-
kamera eine Reihe spontaner Fotos entstanden, die mitunter so 
manche Veränderung innerhalb der Stadt aufzeigen. Doch sei 
dies nicht das eigentliche Ziel gewesen. Die Fotos sollen nicht 
als Dokumentation verstanden werden. Sie sind vielmehr als das 
Ergebnis seiner eigenen Sichtweise auf die Stadt Bad Tennstedt 
und ihre Umgebung anzusehen.
Norbert Franz

Die Fotoausstellung von Herrn Franz kann im Rathaus wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass urlaubsbedingt in der Zeit vom 
23.05.2018 bis 13.06.2018 der Bürgerservice der Verwaltungs-
gemeinschaft im Rathaus nur eingeschränkt geöffnet hat.

Die geänderten Öffnungszeiten sind:
Dienstag 	 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 	 von 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 	 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:30 Uhr

Der mobile Bürgerservice des Landratsamtes Unstrut-Hai-
nich steht Ihnen wie gewohnt jeden Mittwoch in der Zeit von 
09.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

2. VG Völkerballturnier (2-Felderball) am 16. Juni 2018 
Im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich unseres 
25-jährigen Jubiläums der Verwaltungsgemeinschaft 
fand im letzten Jahr ein großes Völkerballturnier statt. 
Die Resonanz und der Spaß bei allen Aktiven waren 

so groß, das noch am selben Tag beschlossen wurde, dieses Turnier 
als zukünftige Tradition jährlich im VG-Gebiet stattfinden zu lassen.

Nun ist es soweit! Wir rufen zum zweiten Völkerballturnier der 
Verwaltungsgemeinschaft auf und laden hiermit recht herzlich 
alle Vereine, Firmen, Institutionen ein, mitzuspielen und sich 
anzumelden. Das Team sollte aus mindestens 6 Personen beste-
hen (weiblich, männlich, Kinder).
In diesem Jahr ist der Austragungsort die Gemeinde Tottleben.
Da anlässlich des jährlichen Sommer- Dorf- und Sportfestes bereits 
seit Jahren traditionell ein Volleyballturnier am Freitag, 15. Juni 
2018 stattfindet, wollen wir beide Sportveranstaltungen verknüp-

fen und starten am Samstag, 16. Juni 2018 mit dem Völkerball-
turnier der VG.
Am Freitagabend können alle Mannschaften in gemütlicher Runde 
bei Musik, Essen und Trinken das Turnier auswerten oder sich auf 
den nächsten Turniertag taktisch vorbereiten.
Spaß, Stimmung und gute Laune stehen neben dem sportlichen 
Ehrgeiz bei beiden Turnieren an erster Stelle. Dem Sieger winkt der 
Wanderpokal der Verwaltungsgemeinschaft.
Nähere Informationen zum Veranstaltungsbeginn und zum Ablauf 
der Turniere werden rechtzeitig bekanntgeben.
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter: Tel. 036041 – 38010 
oder per E-Mail an:

madlen.bohn@vg.badtennstedt.de
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft

Veranstaltungsübersicht der Verwaltungsgemeinschaft: 
13. Mai 2018 - Backhauscafé Blankenburg „Muttertag ist Tor-
tentag“
(Weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Blankenburg.)
17. Mai 2018 – Bücherzwerge in der Bibliothek

(Weitere Informationen finden Sie unter den Veranstaltungen der 
VG.)
20. Mai 2018 - Kurkonzert / Musiksommer in Bad Tennstedt
(Weitere Informationen finden Sie unter den Stadtnachrichten 
Bad Tennstedt.)
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Vorankündigung: 

01. Juni 2018 ab 14:00 Uhr 1. Regionales Kinderfest der VG 
Bad Tennstedt und des kinderfreundlichen Landkreises in 
Tottleben
16. Juni 2018 – 2. VG Völkerballturnier in Tottleben
(Weitere Informationen finden Sie unter den Veranstaltungen der 
VG.)

Weitere Termine für das Backhauscafé in Blankenburg finden 
Sie auf der Mittelseite dieser Ausgabe.

Veranstaltungstipps finden Sie ebenfalls auf der Internetseite 
www.badtennstedt.de oder im Kalender 2018 der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt.

Stadtnachrichten aus Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

Ausschreibung zum Verkauf von Grundstücken in Bad Tennstedt
Die Stadt Bad Tennstedt als Eigentümerin verkauft im Wege der 
öffentlichen Ausschreibung nachfolgende unbebaute Grundstücke:

Gemarkung Bad Tennstedt,
„Kleine Kirchgasse“ im Komplex

Flur 25, Flurstück 640 mit 281 m2

Flur 25, Flurstück 639 mit 136 m2

Flur 25, Flurstück 638 mit 467 m2

Die Grundstücke befinden sich in der Ortslage von Bad Tennstedt 
in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nach § 142 
BauGB. Alle denkmalrechtlichen Belange im Sinne des Thüringer 
Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG - sind einzuhalten.
Für die zukünftige Nutzung der Grundstücke ist dem Kaufpreis-
angebot eine Nutzungskonzeption beizufügen. Die Zulässigkeit 
des Vorhabens ist nach § 34 BauGB zu beurteilen. Die mögliche 
Bebaubarkeit richtet sich nach der in § 4a BauNVO festgesetzten 
Art der baulichen Nutzung. Insbesondere käme hier eine Wohn-
nutzung und nicht wesentlich störendendes Gewerbe in Betracht. 
Die bestehenden baurechtlichen Planungsunterlagen sind zu über-
nehmen und fortzuschreiben.
Dem Erwerber wird aufgegeben, innerhalb von einem halben Jahr 
nach Erwerb mit der Investition zu beginnen und diese spätestens 
zwei Jahre nach Baubeginn abzuschließen.

Gemäß § 67 Abs. 3 ThürKO sollen die Grundstücke zum Höchst-
gebot unter Berücksichtigung, der im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet geltenden gesetzlichen Grundlagen (§§ 152 ff. BauGB) 
und nach Auswahl des Nutzungskonzeptes veräußert werden.
Die Angebote sind bis zum 25. Mai 2018 (Datum Posteingangs-
stempel) mit der Kennzeichnung:

„Ausschreibung – Bad Tennstedt,
Flur 25, Flurstücke 640, 639, 638 (kleine Kirchgasse) –

Nicht vor Angebotsende öffnen- “
bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Bauamt, 
Markt 1 in 99955 Bad Tennstedt einzureichen. Für Anfragen 
steht Herr Blumschein unter Telefon: 036041-38031 gern zur Ver-
fügung.
Bei dem Einreichungsdatum 25.05.2018 handelt es sich um 
eine Ausschlussfrist. Später eingehende Erwerbsanträge wer-
den daher nicht mehr berücksichtigt.
Die Stadt Bad Tennstedt ist nicht verpflichtet, an einen bestimm-
ten Bieter zu verkaufen bzw. an den Höchstbietenden oder über-
haupt zu verkaufen.
Jens Weimann
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Andreas Daume

„Der Thüringer“ lädt zum Kurkonzert
am Sonntag, den 20. Mai 2018

um 14:30 Uhr

in den Kurpark nach Bad Tennstedt ein.
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Aufruf zur Sauberkeit in Bad Tennstedt 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
nach der erfolgreichen Frühjahrsputzaktion, möchte ich dazu auf-
rufen auf die Sauberkeit in unserer Stadt zu achten.
Dazu gehört auch das Reinigen der Straße entsprechend der gül-
tigen Satzung.
Es müssen keine Hunde- und Pferdehaufen auf Straßen und We-
gen liegen.
Die Spielplätze sollten nicht als Hundewiese genutzt werden und 
die Hunde an der Leine geführt werden.
Die Vierbeiner sind im Kurpark nicht gestattet.
Auf Fuß-, Rad- und Wanderwegen sind Pferde untersagt, diese 
sind auf Straßen zu führen!

Leere Verpackungen, Pizzakartons, Flaschen und Müll gehören 
nicht achtlos weggeworfen und Waldschenken dienen zum Sitzen.
Leider kam es in der Vergangenheit mehrfach vor, dass diese mut-
willig umgeworfen und beschädigt wurden.
Die leidtragenden sind wir selbst, denn das ist das Bild, was wir 
über uns und unsere Stadt nach außen sowie unseren Gästen ver-
mitteln.
Vielen Dank für die Unterstützung, denn so können alle einen er-
heblichen Beitrag zu Gestaltung unserer Stadt beitragen.
Jens Weimann
Bürgermeister

Gemeindenachrichten  aus Ballhausen

Amtlicher Teil

Beschlüsse Gemeinde Ballhausen vom 21.03.2018
2018/01
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2018 in vorliegender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 9

zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 9
Ja-Stimmen:	 8
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 1

Satzung Gemeinde Ballhausen

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ballhausen 
(Unstrut-Hainich-Kreis) 

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Ballhausen fol-
gende Haushaltssatzung:

 § 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2018 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt	
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	 1.036.900,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	 863.600,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

 § 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

 § 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
1	 .Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 	 280 v.H.
b) 	für die Grundstücke (B) 	  390 v.H.
2.	 Gewerbesteuer 	  400 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 172.800,00 € 
festgesetzt (§ 65 ThürKO)

§ 6
Es gilt der für das Haushaltsjahr 2018 vorliegende Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2018 in Kraft.

Ballhausen, den 06.04.2018
Gemeinde Ballhausen
(Siegel)
Karsten Saalfeld
Bürgermeister

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ballhausen für 

das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
	 Mit Beschluss-Nr. 2018/01 vom 21.03.2018 hat der Gemein-

derat der Gemeinde Ballhausen die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt des Unstrut-Hainich Kreises, Kommunal-
aufsicht, hat mit Schreiben vom 28.03.2018 (Az.:07.3-1512-
0042/18) die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang bestätigt.

	 Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Satzung nicht.
	 Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde Ballhau-
sen unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend geworden ist.

3.	 Gemäß § 57 (3) Satz 3 ThürKO liegt der Haushaltsplan der 
Gemeinde Ballhausen für das Haushaltsjahr 2018 in der Zeit 
vom 14.05.2018 bis 25.05.2018 bei der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, während der Sprechzeiten 
zur Einsichtnahme öffentlich aus und wird bis zur Entlastung 
und Beschlußfassung über die Jahresrechnung des Haushalts-
jahres 2018 nach § 80 (3) Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
zur Verfügung gehalten.

Ballhausen, den 30.04.2018
Uwe-Karsten Saalfeld
Bürgermeister



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 6 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 9/2018

Beschlüsse Gemeinde Ballhausen vom 21.03.2018
2018/02
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2017 – 2021 in vorlie-
gender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 9
Ja-Stimmen:	 8
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 1

2018/03
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Befreiung zur Erstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 9
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 0

Nichtamtlicher Teil

Kita „Spielhaus“ in Ballhausen

Es war einmal…

Es war einmal… - jeder kennt diese drei Worte und weiß sofort, 
worum es geht. MÄRCHEN.
Wir Kinder der Kita „Spielhaus“ in Ballhausen konnten nun per-
sönlich Bekanntschaft mit einem Märchenwesen schließen. Und 
wisst ihr wo? In unserem wunderschönen Park in Ballhausen. Ihr 
glaubt gar nicht, was es alles für Geschichten über diesen Park gibt.
Allein diese Geschichten finden wir schon sehr spannend.

Aber neulich trug es sich dann zu, dass wir, versteckt zwischen Bäu-
men und Sträuchern, ein kleines Häuschen in der Nähe vom Teich 
im Park entdeckt haben. Es ist nur ein kleines Häuschen aus Holz, 
ohne Namen an der Tür, ohne Klingel und ohne Briefkasten. Klar 
wollten wir wissen, wer hier wohnt. Vielleicht ist es ja sogar eine 
gruselige alte Hexe? Gemeinsam mit unserer Erzieherin haben wir 
einen Brief mit all unseren Fragen geschrieben und an der Tür vom 
Häuschen befestigt. Und stellt euch vor, wir bekamen sogar eine 
Antwort. Und zwar von – „Holla“, der Waldfee. Holla lebt seit 
mehr als 100 Jahren im Park zwischen all den Bäumen und Farnen. 
Sie ist eine scheue, ängstliche Waldfee. Trotzdem haben wir Kinder 
es geschafft, Holla kurz aus der Ferne zu beobachten. Wir waren 
alle mucksmäuschenstill, denn wir wollten sie nicht erschrecken. 
Aber sie hat uns trotzdem gesehen und uns sogar zugewunken. 
Schön sah sie aus mit ihrem langen rot-schwarzen Kleid und den 
ganz langen roten Haaren…
Nun schreiben wir immer Briefe an Holla und erfahren so einiges 
über sie und sie schreibt zurück und stellt ihre Fragen an uns. So 
hat sie uns z.Bsp. geschrieben, dass sie uns Kinder sehr mag. Und 
nun sind wir alle gespannt wie unsere märchenhafte Geschichte 
mit Holla weitergeht.
Feenhafte Grüße von den Kindern aus dem Ballhäuser Kin-
dergarten.

Gemeindenachrichten aus Blankenburg

Nichtamtlicher Teil

Backhauscafé Blankenburg
Erstmals am 13. Mai 2018 wieder geöffnet! „Muttertag ist Tortentag“

Wie schon im vergangenen Jahr laden wir alle Mütter und Frau-
en und deren Begleitung ganz herzlich an diesem Nachmittag in 
unser historisches Backhaus in der Ortsmitte der Gemeinde Blan-
kenburg ein!
Genießen Sie unsere selbst gebackenen Torten oder etwas Deftiges!
Der Frauenchor Bad Tennstedt singt uns ein Ständchen…. und 
zur Begrüßung gibt es für alle Frauen ein Gläschen Sekt!
Wir freuen uns auf Sie!
„Backhausfreunde Blankenburg“
Kirchheilinger Straße 83, 99955 Blankenburg
backblabu@outlook.de

www.blankenburg-thueringen.de
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Gemeindenachrichten aus Klettstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Gemeinde Klettstedt vom 22.03.2018
2018/04
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettstedt stimmt der 3. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Klettstedt in vor-
liegender Form zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 6
Ja-Stimmen:	 6
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 0

Satzung Gemeinde Klettstedt

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Klettstedt

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. 
S. 91, 95) hat der Gemeinderat der Gemeinde Klettstedt in der 
Sitzung

am 22.03.2018 die folgende 3. Änderung der Hauptsatzung be-
schlossen:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Gemeinde Klettstedt vom 18.12.2003, zu-
letzt geändert durch Satzung vom 21.03.2016 wird wie folgt ge-
ändert:

1.) § 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
„der ehrenamtliche Beigeordnete 	 75,00 Euro/Monat“

wird ersetzt durch
„der ehrenamtliche Beigeordnete 	  150,00 Euro/Monat“

Artikel 2
Die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Klettstedt tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden 
Monats in Kraft.

Klettstedt, den 06.04.2018
(Siegel)
Jörg Freytag
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 3. Satzung vom 22.03.2018 zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Klettstedt wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Nach § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung wurde die Än-
derungssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-
Kreises angezeigt (AZ.: 07.3-1406-0051/18) und der Eingang mit 
Datum vom 05.04.2018 bestätigt.

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 21 Abs. 4 Thüringer Kom-
munalordnung Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die die Ausfertigung und diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber der Gemeinde Klettstedt 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Klettstedt, den 30.04.2018
Jörg Freytag
Bürgermeister

Beschlüsse Gemeinde Klettstedt vom 19.04.2018
2018/08
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Leistung „Einbau 
Schließanlage in alle kommunalen Objekte“ an die Firma Metall-
bau Eckardt aus Tottleben zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 5
Ja-Stimmen:	 5
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 0

2018/09
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Kauf eines Rasentraktors der Marke 
John Deere – Modell Z335E – bei der Firma Steuckhart Motorge-
räte aus 99958 Gräfentonna zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 5
Ja-Stimmen:	 5
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 0
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Öffentliche Ausschreibung der Gemeinde Klettstedt

gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

Die Gemeinde Klettstedt als Eigentümerin beabsichtigt auf dem 
Weg der öffentlichen Ausschreibung die nachfolgend beschriebe-
nen Grundstücke nach Höchstgebot zu verkaufen.
Das Gässchen 27 in 99955 Klettstedt
Gemarkung: 	 Klettstedt
Flur: 	 2
Flurstück: 	 165
Grundstücksgröße: 	 150 m2

Gemarkung: 	 Klettstedt
 Flur: 	 2
 Flurstück: 	 166
 Grundstücksgröße: 	 100 m2

Die angebotenen Grundstücke sind mit einem sanierungsbedürf-
tigen Haus bebaut.

Der Käufer verpflichtet sich, in den bis 31.07.2020 bestehenden 
Mietvertrag – Standort Funkstation Mobilfunknetz – mit der Vo-
dafone D2 GmbH Düsseldorf einzutreten.
Die Angebote sind bis zum 11.06.2018 mit der deutlichen Kenn-
zeichnung
„Ausschreibung – Klettstedt Das Gässchen 27 – Nicht vor 
Angebotsende öffnen“ bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Abteilung Liegenschaften, Markt 1 in 99955 Bad 
Tennstedt einzureichen.
Die Entscheidung über einen Verkauf trifft der Gemeinderat 
Klettstedt. Es besteht keine Pflicht an einen bestimmten Bieter zu 
verkaufen.
Freytag
Bürgermeister

Gemeindenachrichten aus  Mittelsömmern

Amtlicher Teil

Beschlüsse Gemeinde Mittelsömmern vom 08.03.2018
2018/01
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2018 in vorliegender Form zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 5
Ja-Stimmen:	 4
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 1

Satzung Gemeinde Mittelsömmern

Haushaltssatzung der Gemeinde Mittelsömmern (Unstrut-Hainich-Kreis) 
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Mittelsöm-
mern folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2018 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	 416.300,00 €
und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit	  145.200,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-

ern werden wie folgt festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (A)	 271 v.H.
b) 	für die Grundstücke (B) 	  389 v.H.
2.	 Gewerbesteuer 	  357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 69.300,00 € fest-
gesetzt.

 § 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2018 in Kraft.

Mittelsömmern, den 03.04.2018
Gemeinde Mittelsömmern
(Siegel)
Lutz Kalmus
Bürgermeister

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Mittelsöm-

mern für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 2018/01 vom 08.03.2018 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Mittelsömmern die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt des Unstrut-Hainich Kreises, Kommunal-
aufsicht, hat mit Schreiben vom 27.03.2018 (Az.:07.3-1512-
0037/18) die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang be-
stätigt.

	 Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Satzung nicht.
	 Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
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nung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde Mittel-
sömmern unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend geworden ist.

3.	 Gemäß § 57 (3) Satz 3 ThürKO liegt der Haushaltsplan der Ge-
meinde Mittelsömmern für das Haushaltsjahr 2018 in der Zeit 
vom 14.05.2018 bis 25.05.2018 bei der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, während der Sprechzeiten 

zur Einsichtnahme öffentlich aus und wird bis zur Entlastung 
und Beschlußfassung über die Jahresrechnung des Haushalts-
jahres 2018 nach § 80 (3) Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
zur Verfügung gehalten.

Mittelsömmern, den 30.04.2018
Lutz Kalmus
Bürgermeister

Beschlüsse Gemeinde Mittelsömmern vom 08.03.2018
2018/02
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2017 – 2021 in vorlie-
gender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 5
Ja-Stimmen:	 4
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 1

2018/03
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Befreiung zur Erstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:	 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO:	 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder:	 5
Ja-Stimmen:	 4
Nein-Stimmen:	 0
Stimmenthaltung:	 1

Nichtamtlicher Teil

Sprach-Kita „Kinderland am Horn“
Seit Januar 2018 nimmt unsere AWO-Kindertagesstätte „Kinder-
land am Horn“ am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Spra-
che der Schlüssel zur Welt ist“ teil und wird dabei durch eine zu-
sätzliche Fachkraft mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung 
unterstützt. Sabine Nitschke begleitet und unterstützt die päda-
gogischen Fachkräfte bei der Weiterentwicklung alltagsintegrierter 
sprachlicher Bildung. Eine zusätzliche Fachberatung unterstützt 
extern kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwick-
lung in unserer Sprach-Kita. Mit dem Bundesprogramm stärkt das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend all-
tagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik, sowie die 
Zusammenarbeit mit Familien in den Kitas.

Im Rahmen einer anschließenden Mitgliederversammlung luden 
wir am 23.04.2018 den Vorsitzenden der AWO-Jena-Weimar, 
Herrn Albrecht, und den VG-Chef, Herrn Frey, ein, um gemein-
sam unser Sprach-Kita-Schild an der Fassade unserer Kita feierlich 
zu enthüllen. Wir freuten uns, dass beide unserer Einladung folg-
ten. Passend zum Tag des Buches brachte Herr Frey, mit einem 
lieben Gruß aus der Bibliothek Bad Tennstedt, eine Überraschung 
für jedes Kind mit.

Die Kinder freuten sich, als sie am nächsten Tag einen Überra-
schungsbeutel für den Lesestart bekamen. Wir sagen DANKE für 
die tolle Geste.
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Auch mit den Kindern weihten wir Erzieher unser Sprach-Kita-
Schild nochmals ein.
Wir freuen uns auf eine spannende Zeit.
Das Kita-Team

Gemeindenachrichten aus Tottleben

Amtlicher Teil

Einladung
Der Notjagdvorstand Tottleben lädt alle Landeigentümer der Ge-
markung Tottleben zu einer Versammlung für

 Freitag, 25. Mai 2018, 19.30 Uhr, Ehemalige Gaststätte
ein.
Tagesordnung:
1. 	 Eröffnung und Begrüßung
2. 	 Verlesen der Tagesordnung
3. 	 Beratung und Beschlussfassung über eine neu Jagdgenossen-

schaftssatzung

4. 	 Wahl Jagdvorstand
5. 	 Vergabe der Jagd
5.1 	 Beschlussfassung über die Art der Vergabe
5.2 	 Beschlussfassung zur Vergabe der Jagd
6. 	 Beschluss zur Verwendung der Jagdpacht
7. 	 Beschlussfassung über den Beitritt zum Thüringer Verband 

der Jagdgenossenschaften
Gez. Steffen Mörstedt
Notjagdvorstand

Andere Behörden / Verbände

Amtlicher Teil

Veröffentlichungen im Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“
mit Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13
Entsprechend § 22 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) weisen wir auf die nachfolgen-
den Veröffentlichungen im Amtsblatt des Abwasserzweckverban-
des „Mittlere Unstrut“ hin:
Jahrgang 16 	  Lfd. Nr. 05 	 Ausgabetag: 25. April 2018

amtlicher Teil:
• 	 Öffentliche Bekanntmachung des Ankündigungsbeschlusses 

hinsichtlich der Einführung einer Reinigungs- und Entsor-
gungsgebühr von Straßenbaulastträgern für Ihre Straßeneinläufe

•	 Ortsübliche Bekanntgabe zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2015 des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ gemäß 
§ 25 Abs. 4 ThürEBV

•	 Ortsübliche Bekanntgabe zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2016 des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ gemäß 
§ 25 Abs. 4 ThürEBV

Hinweis:
Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ er-
scheint in unregelmäßigen Abständen, je nach Bedarf.
Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
liegt während der Sprechzeiten dienstags von 8.00 Uhr – 12.00 
Uhr und 13.30 Uhr – 17.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr 
– 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr in der Geschäftsstelle in 
99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13, in begrenzter Stückzahl 
zur kostenlosen Mitnahme bereit oder ist im Internet unter www.
wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender
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Vereine

Musikverein Bad Tennstedt

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,
Sie sind herzlich zu unserer Mitgliederversammlung

am 25. Mai 2018 um 20 Uhr
eingeladen. Sie findet im „Ratskeller“ (Markt 1) in Bad Tennstedt 
statt.
Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Feststellung der Tagesordnung
3. 	 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
4. 	 Satzungsänderung: Änderung der §§ 4, 5, 9, 10, 11, 14 und 

16 (siehe Anlage)
5. 	 Verschiedenes
Hinweis zu Tagesordnungspunkt 4.: Eine nochmalig stattgefunde-
ne Überprüfung unserer Satzung durch das Amtsgericht Mühlhau-
sen im Zuge der Eintragung unseres Vereins macht es erforderlich, 
einige rechtlich erforderliche Änderungen an unserer Gründungs-
satzung vorzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Jahn
Vorsitzender
Musikverein Bad Tennstedt

Anlage

zur Einladung zur Mitgliederversammlung des Musikvereins 
Bad Tennstedt am 25. Mai 2018
Folgende Änderungen sollen beschlossen werden:
1. 	 § 10 Absatz 4 Satz 3 soll komplett gestrichen werden
2. 	 In der kompletten Satzung soll das Wort „Hauptversammlung“ 

durch „Mitgliederversammlung“ ersetzt werden. Das betrifft 
die §§ 4, 5, 9, 10, 11, 14 und 16

3. 	 In § 10 Absatz 2 soll die die Einladungspflicht über das zur 
Zeit existierenden „Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt“ gestrichen werden, so dass Einladungen 
zukünftig ausschließlich per E-Mail erfolgen (bzw. wenn keine 
vorhanden ist, per Brief )

	 § 10 Absatz 2 lautet dann wie folgt:
	 Einladungen zur Einberufung von Mitgliederversammlungen 

erfolgen mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zuvor 
schriftlich per E-Mail und, soweit diese nicht bekannt ist, per 
Postdienst durch den vertretungsberechtigten Vorstand unter 
Angabe der Tagesordnung an die zuletzt von Seiten des Mit-
glieds dem Verein gegenüber benannte Adresse.

4.	 Die Überschrift von § 11 wird von „Gesamtvorstand“ in „Vor-
stand“ geändert

Jugendweiheveranstaltung vom 14.04.2018 in Mühlhausen „Am Schwanenteich“
Im vollbesetzten Saal der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhau-
sen fand vergangenen Samstag die Jugendweiheveranstaltung des 
Freundeskreises Jugendarbeit & Jugendweihe Unstrut-Hainich e. 
V. statt. 55 Jugendliche aus Mühlhausen und Umkreis erhielten 
am Samstag ihre Jugendweihe. Großes Lob gab es von den Eltern 
für ein tolles ansprechendes Programm, welches Jugendliche sowie 
Gäste mitriss. Der Festredner Sandro Witt, Vorsitzender der Lan-
desvertretung Thüringen des DGB, hielt die Festrede. Er forderte 
die Mädchen und Jungen auf, zunehmend ihre Zukunft selber in 
die Hand zu nehmen, an der Verwirklichung ihrer Pläne zu arbei-
ten und sich bei allem Erwachsenwerden ein bisschen Kind sein 
zu bewahren. „Mit diesem Tag seit ihr noch nicht ganz erwachsen, 
aber auch nicht mehr ganz Kind. Einigen wir uns auf ein 3/4-Er-
wachsen.“, so seine nicht ganz ernst gemeinte Aufforderung. Dem 
Höhepunkt des Jugendweihejahres gingen viele verschiedene Ver-
anstaltungen voraus. So nahmen Interessierte an einem Workshop 
„Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand“ teil, in dem sie sich 
für ihre berufliche Zukunft fit machten. Für Muttis und Töch-
ter gab es einen Schmickcrash-Kurs. Viel Interesse fand auch das 
Dinner in the dark sowie der Knicke-Kurs. Ausgebucht war auch 
die Veranstaltung des DRK für die lebensrettenden Sofortmaßnah-
men.
Die Winterferien und die Osterferien verbrachten interessierte 
Jugendliche zum Beispiel im Skigebiet Hochkössen in Osterreich 
oder in Paris/Disneyland sowie Lloret de Mar in Spanien. Mit der 
Feierstunde ist aber das Jugendweihejahr für die Mädchen und 

Jungen noch nicht beendet. Weitere interessante Veranstaltungen 
stehen noch auf dem Programm, so eine Fahrt in die Hansestadt 
Hamburg. Zum 25. Mal wird in diesem Jahr das Sommercamp der 
Jugendweihe auf der Insel Rügen durchgeführt und interessante 
Ferientage werden die Jugendlichen im Sommer am Balaton ver-
bringen oder beim Segeln auf der Ostsee.
Für die Oktoberferien ist geplant nach New York City und nach 
London zu fliegen.
Monika Ortmann

Schulnachrichten

„Gesundheit ist nichts Selbstverständliches“
Schulleiter des Jahngymnasiums Großengottern Dieter Facklam, 
Ehefrau Margrit sowie Dagmar Lotze (Verantw. für Öffentlich-
keitsarbeit) besuchten auf Einladung hin das Kinder-und Jugend-
hospiz in Tambach-Dietharz am Samstag, dem 21.4, zum Tag der 
offenen Tür. Seit einigen Jahren schon spendet unser Gymnasium 

in diese Einrichtung, die schwerkranken Kindern und ihren Fami-
lien eine - fern von der Pflege Zuhause - erholsame Zeit ermög-
licht. Wieviel persönlicher Einsatz von allen Mitarbeitern, Ehren-
amtlichen, Betrieben und Einrichtungen geleistet wird, kann man 
nur ahnen, auf jeden Fall ist das Engagement riesig.
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Seit 2011 besteht diese Einrichtung hier in Thüringen und wird vor 
allem auf Grundlage von Spenden finanziert. Aus ganz Deutsch-
land kommen die Gäste (kleine Patienten und ihre Familien) für 2 
bis maximal 4 Wochen hierher und werden in jeder Hinsicht bes-
tens umsorgt (einige Fotos zeigen dies ganz bestimmt) Es ist kein 
Krankenhaus! Das wurde den Besuchern beim Rundgang schnell 
klar. Dankbar waren die Besucher über die offene Art der Mit-
arbeiter bzw. der Vorstandsmitglieder Gert Bufe (Diplompsycho-
loge) sowie Dr.Hans-Peter Ehrentraut. Bekannt machte vor allem 
„Antenne Thüringen“ das Hospiz, informierte und rief zu Spen-
den auf. Es ist sicher bekannt, dass die Teilnehmer am Mühlhäuser 
Röbling-Lauf (alljährlich auch eine Klasse unseres Gymnasiums 
mit Frau Ackermann) hohe Spendenbeträge für das Hospiz „erlau-
fen“. Schulleiter Facklam und seinen Begleiterinnen war klar, dass 
die Sensibilisierung der Schüler und ihrer Familien zur Hilfe für 
kranke Menschen und insbesondere für Kinder wichtig ist, denn 
„Gesundheit ist nichts Selbstverständliches!“. Spenden für Hermi-
ne (siehe Aktivitäten Klasse7a), für das Kinderhospiz u.a. sind am 
Jahngymnasium Herzenssache.

Sportler des Jahngymnasiums am 3-Türme-Lauf in Bad Langensalza
Natürlich beteiligten sich Sportler des Jahngymnasiums am 3-Tür-
me-Lauf in Bad Langensalza.
Schulleiter Dieter Facklam war am Sonntag vor Ort, um die ca. 
25 Teilnehmern des Gotterschen Gymnasiums zu motivieren, zu 
unterstützen und anzufeuern.
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Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 
7% MWSt.) beim Verlag bestellen.
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Ereignisreiche Woche im April

THEPRA Grundschule Kirchheilingen

„Aggressionsfreie Konfliktlösung auf dem Pausenhof“ und 
„Anti-Mobbing“ waren die zentralen Bausteine an unseren Pro-
jekttagen am 18. Und 19. April, mit dem Motto „Miteinander statt 
Gegeneinander“. Zu diesem Anlass haben wir Herrn Schumacher 
von der Wo-De Sicherheitsschulung für Kinder und Jugendliche 
zu uns eingeladen. Mit insgesamt 6 Gruppen arbeitete Herr Schu-
macher zwei Tage zusammen. Gemeinsam wurden Lösungswege 
erarbeitet, wie die Kinder reagieren können, wenn sie geärgert, 
gehänselt oder gar bedroht werden. Auch was der Unterschied 
zwischen Petzen und Hilfe holen ist und wie man dies am bes-
ten umsetzt. Schritt für Schritt u.a. mit Hilfe von Rollenspielen 
wurde hier ein Leitfaden erarbeitet, woran sich die Kinder aktiv 
beteiligten. Wichtig war uns, den Kindern noch einmal ein hilfsbe-
reites Miteinander zu vermitteln, aber auch auf Gefühle und Emp-
findungen andere einzugehen. Am Abend luden wir alle Eltern 
zum Projektbezogenen Elternabend in den „Alten Speicher“ nach 
Kirchheilingen ein. Hier erklärte Herr Schumacher noch einmal 
genau, was er an den zwei Tagen mit den Kindern erarbeitet hat 
und wie die Eltern Ihre Kinder unterstützen können. Auch für in-
dividuelle Situationen oder Probleme hat er sich Zeit genommen. 
Für uns steht fest, dass wir Herrn Schumacher und sein Team wie-
der einmal zu uns einladen werden.

Der 19. Und 20. April war für die Klasse 4 der THEPRA Grund-
schule Kirchheilingen ganz der praktischen Fahrradausbildung 
gewidmet. Angeleitet durch die Polizistin Yvonne Schneider 
mussten die Schüler ihre im Unterricht erarbeiteten theoretischen 
Kenntnisse nun praktisch in die Tat umsetzen. Dazu zählten u.a. 
das Beachten von Verkehrsschildern, von Vorfahrtsregeln und 
die Umsichtigkeit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Auf 
dem Schonraum neben der KITA Birkenwiese und bei schöns-
tem Frühlingswetter wurde am Donnerstag ausschließlich geübt. 
Freitagmittag mussten die Schüler ihr Können bei der praktischen 
Prüfung dann unter Beweis stellen. Das Bangen und die Aufregung 
haben sich gelohnt, denn alle Schüler haben mit Erfolg abgeschlos-
sen und sind nun im Besitz ihres Fahrradführerscheins.

Am Sonntag, den 22.04.2018 fand in Bad Langensalza wieder der 
3Türmelauf statt. Start und Ziel war die Marktkirche. 18 Kinder 
unserer Schule sind an den Start gegangen. Unsere Stella (Klasse 1) 
belegte beim Schülerlauf den 3. Platz. Paul (Klasse 2) und Noah 
(Klasse 1) belegten jeweils den 8. und 10. Platz. Ein sehr gutes 
Ergebnis bei der großen Teilnehmerzahl.
Verfasst von Sabrina Thon, Sekretärin in der
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Kirchliche Nachrichten

Pfarrbereich Bad Tennstedt

Termine im Mai 2018

Im Pfarrbereich werden 2018 folgende Jugendlichen konfirmiert:
Aus Bad Tennstedt: Liane Malina und David Schmatz
Aus Ballhausen: Helena Haun und Lexa Zeyen
Aus Bruchstedt: Simon Pohl
Aus Haussömmern: Claudia Netz
Aus Hornsömmern: Lara Blankenburg
Unsere Termine:
3.5. 	 13.30 Uhr Lützensömmern, Gemeindenachmittag
3.5. 	 20 Uhr Bad Tennstedt, Männerstammtisch
6.5. 	 Rogate 	 9 Uhr Bad Tennstedt, Gottesdienst
	 18 Uhr Ballhausen Gottesdienst mit Gesängen aus Taizè
9.5. 	 14.30 Uhr Bad Tennstedt, Frauennachmittag
10.5. 	 Himmelfahrt 
	 9.30 Uhr, Kurpark Bad Tennstedt Gottesdienst mit
	 Vorstellung der Konfirmanden
13.5. 	 Exaudi 
	 10 Uhr Haussömmern, Gottesdienst

20.5. 	 Pfingstsonntag 
	 10 Uhr Kutzleben, Gottesdienst
	 14 Uhr Haussömmern, Konfirmation
21.5. 	 Pfingstmontag 
	 10 Uhr Mittelsömmern
	 14 Uhr Bad Tennstedt, Goldene Konfirmation
23.5. 	 17 Uhr Bruchstedt, Gottesdienst zum Hochwassergeden-

ken
23.5. 	 19.30 Uhr Bad Tennstedt, Ehrenamtsstammtisch
25.5. 	 14.30 Uhr Hornsömmern, Bibelstunde
27.5. 	 Trinitatis 
10 Uhr Ballhausen, Familienkirche
Sie erreichen Pfr. Pospischil sicher zu den Sprechzeiten:
im Pfarramt Bad Tennstedt 	 Dienstags, 9 – 11 Uhr
Donnerstags, 18 – 19 Uhr
Montags hat der Pfarrer Sonntag.
Bitte nutzen Sie auch die E-Mail: steffen.pospischil@ekmd.de
Tel: 036041 / 57 131 ggf. mit Anrufbeantworter
Unsere Gemeindepädagogin Annett Hoschkara erreichen Sie 
unter Tel: 03 60 42 / 15 95 64
E-Mail: Annett.Hoschkara@ekuja.de
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Warum Stadtsanierung in Bad Tennstedt?
Bis heute ist die ehemalige Handels- und Ackerbürger-
stadt an der baulichen Struktur und dem charakteris-
tischen Ortsgrundriss ablesbar. Auch der Kurbetrieb 
(ab Anfang 19.Jh.) hinterließ bis in die Neuzeit seine 
Spuren. Die Altstadt mit seinen vielen Einzeldenkma-
len ist zu Recht als Denkmalensemble ausgewiesen.

Rathausturm vor und nach der Sanierung

Um historische Ortskerne mit seiner Identität stiften-
den Bausubstanz und seinen Stadträumen auf breiter 
Grundlage zu sichern, zu erhalten und wieder mit 
Leben zu füllen, besteht die Möglichkeit der Städte-
bauförderung.
Dabei unterstützen der Bund und das Land die Ge-
meinden mit Finanzhilfen.

Bad Tennstedt bekam aus dem Bund-Länder-Pro-
gramm Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen von 1991 bis 2005 Fördergelder in 
Höhe von ~ 2,65 Mio. € (Bund/Land-Anteil: ~ 2,05 
Mio. €, Mitleistungsanteil der Stadt: ~ 0,6 Mio. €). 
Nach Auslauf dieses Programmes gelang es der Stadt 
2007 mit Hilfe des Sanierungsberaters im Programm 
Städtebaulicher Denkmalschutz aufgenommen zu 
werden. In den nächsten 10 Jahren, bis 2017, konn-
ten ~ 3,66 Mio. € Fördermittel akquiriert werden 
(Bund/Land-Anteil: ~ 2,93 Mio. €, Mitleistungsan-
teil der Stadt: ~ 0,73 Mio. €).

Zusätzlich erhielt die Stadt aus dem Bund-Länder-
Programm Stadtumbau Ost – Programmteil Siche-
rung erstmals 2015 bis heute ~ 2,2 Mio. €.

Brauereistraße vor und nach der Sanierung

Priorität haben beim Einsatz der Fördermittel städti-
sche Objekte und Ordnungsmaßnahmen. Aber auch 
private Eigentümer können in den Genuss eines Zu-
schusses z. B. im Rahmen des Kommunalen Förder-
programms kommen.

Markt 12 vor und nach der Sanierung

Die Ziele der Sanierungssatzung können mit Hilfe 
von bewilligten Fördermitteln sowie dem Engagement 
aller Beteiligten leichter erreicht werden. Wichtig ist, 
dass die Akteure sich mit ihrer Stadt identifizieren und 
bereit sind, bestehende Qualitäten zu erhalten und 
verschwundene wieder herzustellen.

Wohnstadt GS Weimar, Sanierungsberater


